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AG 1: GPS, Handy und mehr
Ortung und Überwachung mobiler ArbeitnehmerInnen

Fachtagung 2.9.2009 Dortmund 

Jochen Konrad-Klein
jochen.konrad-klein@tbs-nrw.de
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Ablauf

an verschiedenen Orten arbeiten

Orten – die Technik

geortet – die Reaktion

Gesetze
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mobil Arbeiten
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Mobil Kommunikation
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Positionsbestimmung Handy 

Zur Positionsbestimmung wird ein Signal mit Zeitstempel vom Handy ausgesendet. 
Die Basisstationen können dann anhand der Ankunftszeit des Signals und des Zeitstempels 
die Signallaufzeit bestimmen und diese dann in eine Entfernung  umrechnen. Das Handy 
befindet sich ungefähr auf einem Kreis, mit der errechneten Entfernung als Radius.
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Handyortung
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Handyortung
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Handyortung

http://www.virtic.com
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Funktionsweise GPS

GPS – Daten

6 Bahnebenen mit jeweils 4 Satelliten 

���� 24 Satelliten in der Erdumlaufbahn



Fachtagung 2.9.2009© TBS-NRW 2009 ������������	
 11

Ortsbestimmung

Satellitensysteme

Navstar-GPS Global Positioning System(USA, genau au f 
10 m) 

ab 2011: Galileo 
(EU, genau auf 4 m) 

"Ich bin Satellit Nr. X, meine Position ist gerade Y 
und diese Nachricht wurde zum Zeitpunkt Z versandt". 
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Beispiel Toll Collect

Mautsystem für Lkw

Ausgangspunkt: 

Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebü hren für die 
Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfah rzeugen � 4

Kombination aus Satellitenortung und GSM-Funk

On-Board-Unit (OBU) errechnet mit den Daten aus GPS -Signalen die 
zurückgelegte Strecke und sendet diese via GSM an e inen 
Buchungscomputer
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Tracker

http://www.wcom-gps.com
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� RFID

� WLAN

� Bluetooth

� Infrarot

� Funk (DECT etc.)

Indoor Lokalisierung
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� Schnelligkeit und hohe Erkennungsquote

� Kein Sichtkontakt notwendig

� Funktion in fast allen Umgebungen

� weitgehend verschleißfreie Technologie

� Dezentrale „Datenbank: Daten sind direkt am Objekt verfügbar

� Mehrere Transponder können gleichzeitig bearbeitet werden

� Daten können gelesen, geändert und ergänzt werden

� Robustheit gegen Verschmutzung und Beschädigung

Technische Vorteile des RFID-Einsatzes
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(Betriebs-) Datenerfassung überall, zu jeder Zeit

Welcher Vorgang 
(Beladen, Entladen, Bestücken, Kassieren, Reparieren, …)

von welchem Teil/Gebinde wurde

� wann,
� wo, 
� wie lange, 
� von wem bearbeitet ?
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Einsatzgebiete von Ortungsverfahren

Verkehrstelematik

� Staumanagement

� Maut

� Fahrzeitenkontrolle

� Flottenmanagement

Sicherheit

� Diebstahlschutz

� Notfalldienste / 

Personensuche

Controlling

� Arbeitszeitkontrolle

� Anwesenheitskontrolle

Logistik

� Kommissionierung

� Steuerung
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Geortet – die Reaktion
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Persönlichkeitsrecht

GG Art 2 Abs. 1

Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Pe rsönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt .

BetrVG � 75, 2

Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung d er 
Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehme r zu 
schützen und zu fördern.
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Bundesdatenschutzgesetz BDSG � 4

� 4 Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe zogener 
Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere 
Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene 
eingewilligt hat.



Fachtagung 2.9.2009© TBS-NRW 2009 ������������	
 21

Bundesdatenschutzgesetz BDSG � 3

� 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben 
sich an dem Ziel auszurichten, keine oder so wenig 
personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten 
oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglichkeiten der 
Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen, 
soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.
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Mitbestimmung � 87 BetrVG

Abs.1 Nr. 1 und 6

„...

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche
Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten 
mitzubestimmen:

1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der 
Arbeitnehmer im Betrieb;
...

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der 
Arbeitnehmer zu überwachen;
...“
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Grenzen der Überwachung

eine vollständige Überwachung ist nicht zulässig

eine Missbrauchskontrolle ohne Anlass ist nicht zulässig
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Ende

Danke


